
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Software und Hardwareverteilung 

der eves_information technology GmbH, Hermann-Blenk-Straße 22a,  

38108 Braunschweig  

- nachfolgend Auftragnehmer oder eves_ genannt - 

Seite 1 von 4 

1.  Definitionen      

• Custom Factory Integration (CFI): Ein Service im 

Rahmen dessen kundenspezifische Software und 

Hardware mit Produkten kombiniert werden. Dies 

kann das Aufspielen eines Images, besonderer An-

wendungen, Softwareintegration, Hardwarein-

tegration und/oder Asset Management Service be-

inhalten.    

• Produkte: In Dokumenten von eves_ (schriftlich 

und/oder auf der Internetseite) aufgeführte Waren 

einschließlich Drittprodukten, Drittsoftware und 

Software. Nicht dazu zählen Komponenten, die auf 

Wunsch des Kunden im Rahmen von eves_ 

Custom Factory Integration Services installiert o-

der beigefügt wurden.  

• Serviceleistungen: In Dokumenten von eves_ 

(schriftlich und/oder auf der Internetseite) aufge-

führte Dienstleistungen, wie in den eves_ Service-

beschreibungen bestimmt.  

• Servicepartner: Von eves_ beauftragte Serviceun-

ternehmen.  

• Software: Betriebssystem-, Anwendungs- oder 

sonstige Software, die von eves_ hergestellt wird, 

in deren Eigentum steht und/oder lizensiert wird.  

• Drittprodukte: Produkte, die nicht von eves_ her-

gestellt und/oder nicht mit der Marke „eves_“ ver-

sehen sind aber von eves_ verkauft werden.  

• Drittsoftware: Betriebssystem-, Anwendungs-  

oder sonstige Software eines Drittherstellers. 

 

2.  Anwendungsbereich  

Diese Bedingungen finden Anwendung auf die vor-

liegende Geschäftsbeziehung zwischen eves_ und 

dem Kunden. Sofern nicht ausdrücklich schriftlich 

vereinbart, finden abweichende Geschäftsbedingun-

gen keine Anwendung. Diese Bedingungen sind 

nicht anwendbar, wenn die Produkte nicht direkt von 

eves_ bezogen werden.  

 

3.  Angebote / Garantien / Produktänderungen  

Angebote von eves_ erfolgen ausschließlich schrift-

lich. Soweit keine Angaben hinsichtlich der Ange-

botsgültigkeit enthalten sind, sind Angebote für ei-

nen Zeitraum von 10 Tagen gültig. Garantien sind 

nur verbindlich für eves_, wenn und soweit sie in 

einem Angebot oder einer Auftragsbestätigung als 

solche bezeichnet werden und dort auch die Ver-

pflichtungen von eves_ aus der Garantie im Einzel-

nen festgehalten sind. Vor dem Hintergrund der 

ständigen Weiterentwicklung der Produkte und Ser-

viceleistungen behält sich eves_ vor, vertragsge-

genständliche Produkte und Serviceleistungen  

jederzeit zu ändern, sofern eine mindestens gleich-

wertige Funktionalität und Leistung sichergestellt 

ist. Wesentliche Änderungen werden in Abstimmung 

mit dem Kunden durchgeführt.  

 

4.  Preise und Zahlungsbedingungen  

eves_ behält sich bei Verträgen mit Kunden, die 

nicht Verbraucher sind, vor, Preise im Falle der Än-

derung von Wechselkursen, Zöllen, Steuern,  Abga-

ben,  Fracht-  und Versicherungskosten, Herstel-

lungskosten (z.B. für Komponenten und Serviceleis-

tungen) mit Wirkung für zukünftige Geschäfte im 

Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung ent-

sprechend anzupassen. Soweit nicht anderweitig 

vereinbart erfolgen Zahlungen per Vorkasse.  

 

 

eves_ behält sich vor, im Falle des Zahlungsverzu-

ges Lieferungen und/oder Serviceleistungen bis zur 

vollständigen  

 

Bezahlung zurückzubehalten, gesetzliche Verzugs-

zinsen sowie Ersatz verzugsbedingter Schäden zu 

verlangen. Skonto wird grundsätzlich nicht gewährt.   

 

5.  Lieferung / Eigentumsvorbehalt  

5.1 Soweit möglich, sind fehlende, falsche oder be-

schädigte Produkte und/oder Verpackungen auf dem 

Frachtbrief vor Unterzeichnung zu vermerken. eves_ 

ist zu Teillieferungen berechtigt (z.B. im Rahmen der 

Lieferung von Drittprodukten, die zu einem anderen 

Zeitpunkt hergestellt werden, als die von eves_ her-

gestellten Produkte). Im Falle des Annahmeverzugs 

hat der Kunde die hiermit verbundenen Kosten, ins-

besondere Lagerungskosten, zu tragen. eves_ 

kommt nur durch eine schriftliche Mahnung, die frü-

hestens zwei Wochen nach Ablauf der unverbindli-

chen Lieferfrist erfolgen darf, in Lieferverzug. Der 

Kunde ist verpflichtet, auf Verlangen von eves_ in-

nerhalb einer angemessenen Frist schriftlich zu er-

klären, ob er wegen der Verzögerung der Lieferung 

vom Vertrag zurücktreten und/oder Schadensersatz 

statt der Leistung verlangen oder auf der Lieferung 

bestehen möchte. Zurücktreten kann der Kunde im 

Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen nur, soweit 

die Verzögerung der Lieferung von eves_ zu vertre-

ten ist.  

 

5.2 Das Eigentum an den gelieferten Produkten geht 

erst mit vollständiger Zahlung des Kaufpreises auf 

den Kunden über. Der Kunde ist nicht berechtigt, die 

Vorbehaltsware vor dem Übergang des Eigentums 

zu verpfänden, zur Sicherheit zu übereignen, zu ver-

arbeiten oder umzugestalten. Der Kunde darf die 

Vorbehaltsware im Rahmen des ordnungsgemäßen 

Geschäftsganges weiterveräußern, tritt jedoch be-

reits jetzt alle hieraus resultierenden Ansprüche ge-

gen die Abnehmer des Kunden zur Sicherung der 

Zahlungsforderungen von eves_ in Höhe des ge-

schuldeten Betrages an eves_ ab. eves_ nimmt 

diese Abtretung an. Ist der Kunde mit einer oder 

mehreren Zahlungen ganz oder teilweise in Verzug, 

stellt er seine Zahlungen ein oder ist über sein Ver-

mögen die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens be-

antragt, darf der Kunde nicht mehr über die Vorbe-

haltsware verfügen. eves_ ist in einem solchen Fall 

berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, ohne dem 

Kunden zuvor eine Frist für die Leistungserbringung 

setzen zu müssen. Auch ohne zurückzutreten, ist 

eves_ berechtigt, die Vorbehaltsware heraus zu ver-

langen oder die Befugnis des Kunden zur Einziehung 

der Forderungen aus der Weiterveräußerung zu wi-

derrufen.   

 

5.3 Soweit eves_ aus Kulanzgründen einer Rück-

sendung von Produkten zustimmt, sind diese im Ori-

ginalzustand in ihrer Originalverpackung zurückzu-

senden, zusammen mit einem Rücksendenachweis 

sowie dem Kaufbeleg. Rücksendekosten werden in 

diesem Falle vom Kunden getragen.  

 

6.  Kündigung  

Soweit nach der Rechtsnatur des abgeschlossenen 

Vertrags anwendbar, ist jede Partei berechtigt, ei-

nen Vertrag bei Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 

über das Vermögen der anderen Partei oder 
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Beantragung der Eröffnung außerordentlich und 

fristlos zu kündigen.     

 

 

7.  Ansprüche bei Mängeln  

Für Verbraucher gelten die gesetzlichen Regelun-

gen. Ist der Kunde nicht Verbraucher, finden nach-

folgende Modifikationen Anwendung.  

 

7.1 Die Beschaffenheit der Produkte und Service-

leistungen ist in dem Angebot abschließend be-

schrieben. Eigenschaften der Produkte und Service-

leistungen, die nach den öffentlichen Äußerungen 

von eves_ oder seinen Gehilfen, insbesondere in der 

Werbung oder bei der Kennzeichnung der Waren, o-

der aufgrund eines Handelsbrauchs erwartet werden 

können, gehören nur dann zur vereinbarten Be-

schaffenheit, wenn sie schriftlich in einem Angebot 

oder einer Auftragsbestätigung wiedergegeben sind. 

Sofern die Produkte und Serviceleistungen im Zeit-

punkt des Gefahrübergangs nicht die vereinbarte 

Beschaffenheit haben oder sonst mit einem Mangel 

im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen behaftet 

sind, ist eves_ nach seiner Wahl zur Mangelbeseiti-

gung oder Ersatzlieferung berechtigt. Hierzu ist 

eves_ zur Untersuchung der Produkte nach eigener 

Wahl in den Räumlichkeiten des Käufers oder von 

eves_ berechtigt. Im Falle der Mangelbeseiti-

gung/Ersatzlieferung ist der Kunde bei Ausbau/Aus-

tausch zur Rückgabe der ausgebauten/ausgetausch-

ten Komponenten/Geräte an eves_ verpflichtet. Im 

Rahmen der Produktion sowie zur Mangelbeseiti-

gung/Ersatzlieferung verwendet eves_ Ersatzteile o-

der Komponenten, die neu oder neuwertig entspre-

chend dem jeweils üblichen Industriestandard sind. 

Die weiteren gesetzlichen Ansprüche des Kunden   

bleiben hiervon unberührt unter Berücksichtigung 

der Bestimmungen des Abschnitts „Haftung“.   

 

7.2 Mangelansprüche verjähren in zwölf Monaten ab 

Ablieferung (Kaufvertrag/Werklieferung) oder Ab-

nahme (Werkvertrag), sofern eves_ den Mangel 

nicht arglistig verschwiegen hat. Die gesetzliche 

Verjährung der Rückgriffsansprüche von Unterneh-

mern bleibt hiervon unberührt, soweit die neu her-

gestellten Vertragswaren im Rahmen des Geschäfts-

betriebs an Verbraucher verkauft werden. Gesetzli-

che Rückgriffsansprüche bestehen nur insoweit, als 

der Kunde mit seinen Abnehmern keine über die ge-

setzlichen Mängelansprüche hinausgehenden Ver-

einbarungen getroffen haben.  

 

7.3 Soweit Drittprodukte und Drittsoftware während 

der gesetzlichen Gewährleistungsfrist Mängel auf-

weisen, wendet sich der Käufer vorrangig an deren 

Hersteller, um eine Mangelbeseitigung zu erreichen. 

Schlägt dies fehl, gelten die vorstehenden Vorschrif-

ten hinsichtlich eves_ Gewährleistung entspre-

chend. 

 

8.  Serviceleistungen  

Serviceleistungen werden durch eves_ oder von 

eves_ beauftragte Servicepartner erbracht. Reakti-

onszeiten sind ungefähr vereinbart und können im 

Einzelfall (z.B. schwer erreichbarer Gerätestandort, 

fehlende Verfügbarkeit von Komponenten) variie-

ren. Vereinbarte Reaktionszeiten gelten nicht für 

Ersatzteile/Komponenten, die zur Erhaltung der 

Funktionsfähigkeit des Produkts nicht unbedingt 

erforderlich sind, (z.B. Scharniere, kosmetische 

Teile, Rahmen- und Gehäuseteile). Serviceleistun-

gen können auch telefonisch oder über Internet er-

bracht werden.  

 

Im Falle der Mangelbeseitigung/Ersatzlieferung ist 

der Kunde bei Ausbau/Austausch zur Rückgabe der 

ausgebauten/ausgetauschten Komponenten/Geräte 

an eves_ verpflichtet. Soweit nicht anderweitig ver-

einbart, sind die folgenden Leistungen nicht von 

Serviceleistungen umfasst: Fälle, in denen Ansprü-

che aus Mängeln gemäß den Regelungen in Ziffer 

7.  ausgeschlossen sind; Konfigurationsarbeiten; 

Arbeiten außerhalb üblicher Geschäftszeiten; 

Standortwechsel von Produkten; vorbeugende 

Wartung (Instandhaltung); Ersatz von Verbrauchs-

materialien; Ersatz von Disketten; Arbeiten, die 

nicht zur Instandsetzung erforderlich sind; Arbeiten 

am elektrischen Umfeld des Kunden; Software- und 

/oder Datenübernahme; Beseitigung von beim 

Kunden auftretenden Computerviren. Für Drittpro-

dukte und Drittsoftware gelten ausschließlich die 

Bestimmungen der Hersteller.  

 

9.  Custom Factory Integration (CFI)  

Falls mit dem Kunden vereinbart, führt eves_ in sei-

ner Produktionsstätte Dienstleistungen zur Integra-

tion bestimmter Waren in Produkte (CFI) durch. Er-

forderliche Integrationsprodukte wird der Kunde 

eves_ rechtzeitig vor Produktionsbeginn zur Verfü-

gung stellen oder eves_ beauftragen, diese zu er-

werben. eves_ wird die Integrationsprodukte darauf 

prüfen, ob sie in die Produkte integriert werden kön-

nen und im bejahenden Fall eine CFI Konfiguration 

herstellen. Soweit CFI Konfigurationen technisch 

nicht herstellbar sind, wird eves_ von seiner weite-

ren Leistungsverpflichtung frei.   

 

10. Software  

Für von eves_ mitgelieferte, nicht von eves_ selbst 

hergestellte Software gelten die Bestimmungen des 

jeweiligen Lizenzvertrags. Erforderliche Lizenzen 

fügt eves_ den Produkten bei; die Lizenzbedingun-

gen sind vom Kunden zu akzeptieren. Software der 

Microsoft Corporation wird als OEM-Version gelie-

fert.  

 

11. Haftung  

11.1 eves_ haftet unbeschränkt für vorsätzliches o-

der grob fahrlässiges Handeln oder Unterlassen.   

 

11.2 Für leichte Fahrlässigkeit haftet eves_ nur bei 

Schäden, die zurückzuführen sind auf wesentliche 

Pflichtverletzungen, die die Erreichung des Vertrags-

zwecks gefährden, oder auf die Verletzung von 

Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Ver-

tragsdurchführung erst ermöglicht. Die Haftung für 

leichte Fahrlässigkeit ist dabei auf den vertragstypi-

schen, vorhersehbaren Schaden beschränkt. Dies 

gilt für alle Schadensersatzansprüche gleich aus 

welchem Rechtsgrund einschließlich insbesondere 

von Ansprüchen aus unerlaubter Handlung.   

 

11.3 Im Falle der Ziffer 11.2 ist die Haftung darüber 

hinaus der Höhe nach auf Euro 500.000,-- pro Scha-

densfall beschränkt.   

 

11.4 Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz, 

wegen eines Mangels nach Übernahme einer 
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Garantie für die Beschaffenheit einer Ware, bei 

arglistig verschwiegenen Fehlern und wegen Schä-

den an Gesundheit, Leib und Leben sowie Ansprü-

che aus Verschulden bei Vertragsverhandlungen, 

die zum Zeitpunkt der Einbeziehung dieser Bedin-

gungen bereits entstanden sind, bleiben von den 

vorstehenden Haftungsbeschränkungen unberührt.  

 

11.5 Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen 

gelten sinngemäß für Ansprüche gegen Mitarbeiter 

und Beauftragte von eves_. 

 

12. Datenschutz  

Kundendaten unterliegen der elektronischen Daten-

verarbeitung. Gegebenenfalls leitet eves_ personen-

bezogene Daten an Servicepartner und andere Un-

ternehmen der eves_ Gruppe, die sich auch außer-

halb des Europäischen Wirtschaftsraumes befinden 

kann, unter Einhaltung geeigneter Sicherheitsmaß-

nahmen und Beachtung der gesetzlichen Vorgaben 

weiter. 

 

13. Export   

Die gelieferten Produkte können Technologien und 

Software enthalten, die den jeweils auf sie anwend-

baren Exportkontrollvorschriften der Bundesrepublik 

Deutschland sowie den Exportkontrollvorschriften 

der Vereinigten Staaten von Amerika oder der Län-

der, in die die Produkte geliefert oder in denen sie 

genutzt werden, unterliegen. Gemäß den vorste-

hend aufgeführten Exportbestimmungen dürfen die 

Produkte insbesondere nicht an darin näher defi-

nierte Nutzer, in bestimmte Länder oder zu be-

stimmten Nutzungen geliefert oder lizenziert wer-

den. Der Kunde verpflichtet sich, diese Bestimmun-

gen zu beachten. EVES ist zum Rücktritt vom Ver-

trag berechtigt, wenn der Kunde Exportbestimmun-

gen verletzt.  

 

14. Geheimhaltung  

Beide Parteien werden im Rahmen der Geschäftsbe-

ziehung bekannt gewordene, als solche gekenn-

zeichnete oder offensichtlich erkennbare Betriebs-  

und Geschäftsgeheimnisse der anderen Vertrags-

partei auch nach Beendigung der Geschäftsbezie-

hung vertraulich behandeln.  

 

15. Pflichten des Kunden  

Die folgenden Punkte liegen im Verantwortungsbe-

reich des Kunden: Geeignetheit der Produkte für ei-

nen bestimmten Zweck; CFI Spezifikationen und An-

weisungen (siehe Ziffer 9); CFI Integrationspro-

dukte, deren Eigenschaften, Einholung erforderli-

cher Lizenzen; im Auftrag des Kunden beschaffte, 

aber nicht zur CFI Konfiguration verwendete Integ-

rationsprodukte. Darüber hinaus erklärt sich der 

Kunde bereit, eves_ soweit erforderlich Zugang zu 

den Produkten zu gewähren sowie notwendige Mit-

wirkungshandlungen (Information etc.) zu erbrin-

gen. Vor Durchführung von Mangelbeseitigungs-, 

Ersatzlieferungs- oder Serviceleistungen wird der 

Kunde alle nicht von eves_ eingebauten Komponen-

ten, Produkte etc. entfernen sowie Sicherungsko-

pien von Dateien und Programmen erstellen. Sofern 

nicht ausdrücklich anderweitig vereinbart, liegt die 

Datensicherung nicht im Verantwortungsbereich von 

eves_.  

 

 

16. Anwendbares Recht, Gerichtsstand  

Es gilt deutsches Recht. Die Geltung des Überein-

kommens der Vereinten Nationen über Verträge 

über den internationalen Warenkauf (CISG) ist aus-

geschlossen. Soweit der Kunde Kaufmann ist, ist 

ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten 

im Zusammenhang mit der vorliegenden Geschäfts-

beziehung Braunschweig.  

 

17. Verschiedenes   

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen 

ganz oder teilweise unwirksam sein, so berührt dies 

die Wirksamkeit des Vertrags im Übrigen nicht. 

eves_ ist berechtigt, einzelne Verpflichtungen durch 

Subunternehmer erbringen zu lassen. Der Kunde ist 

nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung von 

eves_ berechtigt, Ansprüche aus dieser Vereinba-

rung abzutreten.   

 

Widerrufsbelehrung  

Wi Widerrufsrecht von Verbrauchern   

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 

Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.  B 

Brief, Fax, E-Mail) oder – wenn Ihnen die Sache vor 

Fristablauf überlassen wird – durch Rücksendung 

der Sache widerrufen.   

 

Bei Lieferung von Waren:  

Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in 

Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim 

Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung 

gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten 

Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer 

Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Ver-

bindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie nicht vor 

Erfüllung unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 

Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 

EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die 

rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sa-

che.  

 

Bei Dienstleistungen:  

Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in 

Textform, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch 

nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten 

gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 

und 2 EGBGB sowie nicht vor Erfüllung unserer 

Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB in Ver-

bindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung 

der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absen-

dung des Widerrufs oder der Sache.  

 

Der Widerruf ist zu richten an:  

eves_information technology GmbH, Hermann-

Blenk-Straße 22a, 38108 Braunschweig.  

 

Widerrufsfolgen  

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beider-

seits empfangenen Leistungen zurückzugewähren 

und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) heraus-

zugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung 

ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechter-

tem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns inso-

weit ggf. Wertersatz leisten. Bei Dienstleistungen 

kann dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen 

Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum 

Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. Bei der Über-

lassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Ver-

schlechterung der Sache ausschließlich auf deren 
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Prüfung – wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft 

möglich gewesen wäre – zurückzuführen ist. Im Üb-

rigen können Sie die Pflicht zum Wertersatz für eine 

durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme 

der Sache entstandene Verschlechterung vermei-

den, indem Sie die Sache nicht wie Ihr Eigentum in 

Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren 

Wert beeinträchtigt.  Paketversandfähige Sachen 

sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben 

die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die ge-

lieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der 

Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag 

von 40 Euro nicht über steigt oder wenn Sie bei ei-

nem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Wi-

derrufs noch nicht die Gegen Leistung oder eine ver-

traglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. An-

derenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. 

Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen 

abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zah-

lungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt wer-

den. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ih-

rer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit 

deren Empfang.  

 

Besondere Hinweise  

Bei Dienstleistungen:  

Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Ver-

trag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen 

Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Wider-

rufsrecht ausgeübt haben.  

 

Finanzierte Geschäfte  

Haben Sie diesen Vertrag durch ein Darlehen finan-

ziert und widerrufen Sie den finanzierten Vertrag, 

sind Sie auch an den Darlehensvertrag nicht mehr 

gebunden, wenn beide Verträge eine wirtschaftliche 

Einheit bilden. Dies ist insbesondere anzunehmen, 

wenn wir gleichzeitig Ihr Darlehensgeber sind oder 

wenn sich Ihr Darlehensgeber im Hinblick auf die Fi-

nanzierung unserer Mitwirkung bedient. Wenn uns 

das Darlehen bei Wirksamwerden des Widerrufs o-

der der Rückgabe bereits zugeflossen ist, tritt Ihr 

Darlehensgeber im Verhältnis zu Ihnen hinsichtlich 

der Rechtsfolgen des Widerrufs oder der Rückgabe 

in unsere Rechte und Pflichten aus dem finanzierten 

Vertrag ein. Letzteres gilt nicht, wenn der vorlie-

gende Vertrag den Erwerb von Finanzinstrumenten 

(z. B. von Wertpapieren, Devisen oder Derivaten) 

zum Gegenstand hat. Wollen Sie eine vertragliche 

Bindung so weitgehend wie möglich vermeiden, wi-

derrufen Sie beide Vertragserklärungen gesondert.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ende der Widerrufsbelehrung  

Kostentragungsvereinbarung/Ergänzende 

Hinweise zum Widerrufsrecht:  

Machen Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch ha-

ben Sie die Kosten der Rücksendung zu tragen, 

wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht 

und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache 

einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn 

Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeit-

punkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung o-

der eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht 

haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie im 

Rahmen des Widerrufsrechts kostenfrei.  

 

Ein Widerrufsrecht besteht nach den gesetzlichen 

Vorgaben unter anderem (vgl. § 312d Abs. 4 BGB) 

nicht bei Fernabsatzverträgen zur Lieferung von Pro-

dukten, die nach Kundenspezifikation angefertigt 

werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürf-

nisse zugeschnitten sind oder die auf Grund ihrer 

Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet 

sind sowie bei Lieferung von Computersoftware in 

versiegelten Packungen, wenn das Siegel von Ihnen 

geöffnet wurde.  

 


